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1. Berufsausbildung 
 

Auszubildender (Azubi) Jugendlicher mit Arbeitsvertrag* 
- hat meist ein geringes Einkommen - hat in der Regel ein höheres Einkommen 
- befindet sich in einem Ausbildungsverhältnis, 
das auf Lernen hin angelegt ist 

- befindet sich in einem Arbeitsverhältnis, das auf 
Leistung ausgerichtet ist 

- ist berufsschulpflichtig - ist berufsschulpflichtig (weil unter 18) 
- hat weniger Freizeit als der Jungarbeiter - hat mehr Freizeit, da er weniger lernen muss 
- hat kein volles Streikrecht - hat volles Streikrecht (wie volljähriger Arbeiter) 
- genießt besonderen Kündigungsschutz gemäß 
Berufsbildungsgesetz 

- genießt Kündigungsschutz gemäß 
Kündigungsschutzgesetz 

*auch: „Jugendlicher ohne Ausbildungsvertrag“ (JoA) genannt 
 
 

Facharbeiter / Geselle Ungelernter Arbeiter 
Die berufliche Mobilität (= Beweglichkeit) ist 
größer. Der Wechsel in eine andere, ähnliche 
berufliche Tätigkeit fällt leichter. 

Der Wechsel in eine andere berufliche Tätigkeit 
fällt schwerer. Die berufliche Mobilität (= 
Beweglichkeit) ist geringer. 

Die Gefahr der Arbeitslosigkeit ist geringer. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind 
schlechter. 

Die übertragenen Arbeiten sind anspruchsvoll und 
abwechslungsreich (interessant). 

Die auszuführenden Tätigkeiten sind 
anspruchslos und eintönig (wenig interessant). 

Aufstiegsmöglichkeiten sind gegeben. 
Anpassungsfortbildung ist eher möglich. 

Es bestehen so gut wie keine 
Aufstiegsmöglichkeiten. 

Das Einkommen ist meist höher. Der Verdienst ist oft geringer. 
 
 
1.1 Rechtliche Grundlagen 
 
Rechtliche Grundlagen und Bestimmungen zur Regelung der Berufsausbildung sind: 
Handwerksordnung (HwO) [für Handwerk] – Berufsbildungsgesetz (BBiG) [für übrige Wirtschaftszweige] 
– Schulgesetze der Länder [fürSchulen] – Ausbildungsordnung [für betriebliche Ausbildung] 
 
 
1.2 Lernen im dualen System 
 
vollschulische Ausbildung    duale Ausbildung 
 

Schule     Berufs-   Betrieb 
      schule     

         
      theoretische   und   praktische Ausbildung 
 
      Lehrpläne   Ausbildungs- 
          ordnung  
 
     - Unterrichtsstoff  - Lernstoff 
       (nach den Schulgesetzen  - Ausbildungsdauer (2-3,5 Jahre) 
       der einzelnen Bundesländer) - Berufsbild 
         - Ausbildungsrahmenplan 
         - Prüfungsanforderungen 
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